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Beschlussvorlage  

  

 
 

Drucksachen-Nr. 26-31/V/0013 
 
Fachbereich Innere Verwaltung 
 
 

Friedberg, den 08.04.2026 
 

 
Beratungsfolge Beratungsaktion 
Stadtverordnetenversammlung zur Entscheidung 

 
 
Titel: 

Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl der Stadtverordnetenversammlung (§ 26 KWG), der Orts­
beiräte (§ 26 KWG), des Ausländerbeirates (§ 58 KWG i. V. m. § 26 KWG), sowie über evtl. vorliegende 
Einsprüche nach § 25 KWG  
g.) Ortsbeirat Ossenheim 

aa.) Einsprüche  
bb.) Gültigkeit 

 
Beschlussentwurf: 

aa.) Variante 1: 
       Da kein Einspruch vorliegt, entfällt die Beschlussfassung dazu.  
 
       Variante 2: 
       Sofern ein Einspruch noch erfolgt, muss dieser dann aufgearbeitet werden. Eine Tischvorlage  
       ist dann für die Sitzung anzustreben. 
 
bb.) Gemäß § 26 KWG beschließt die Stadtverordnetenversammlung die Gültigkeit  
       der Wahl vom 15.03.2026 für die Wahl des Ortsbeirates Ossenheim und bestätigt gleich-  
       zeitig das vom Wahlausschuss in seiner Sitzung am 25.03.2026 festgestellte endgültige  
       Wahlergebnis. 
 

 
 
Sach- und Rechtslage: 

Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 25.03.2026 das Wahlergebnis beraten und das endgültige Wahl-
ergebnis festgestellt.  
Am 28.03.2026 wurde das Wahlergebnis öffentlich bekanntgemacht.  
 
Gemäß § 25 KWG kann von jedem Wahlberechtigten binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen Ein-
spruch gegen das Wahlergebnis erhoben werden.  
 
Einsprüche gegen die Gültigkeit der Wahl sind bis zur Erstellung der Sitzungsunterlagen nicht eingelegt wor-
den! Allerdings läuft die Frist der Einspruchsfrist erst am 11.04.2026 ab.  
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Sollte sich hier etwas ändern, werden wir Ihnen das bis zur Sitzung nachreichen müssen! 
 
Sollte es dabei bleiben, dass keine Einsprüche vorliegen, dann hat sodann die Stadtverordnetenversammlung 
über die Gültigkeit der Wahlen der Stadtverordnetenversammlung, der Ortsbeiräte und des Ausländerbeirats, 
jeweils gesondert nach § 26 KWG zu beschließen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

 
Finanzielle Auswirkungen: ☐ JA ☒ NEIN 
Haushaltsjahr  ☐ Ergebnishaushalt ☐ Finanzhaushalt 
Produkt  Kostenstelle  
Investitionsnummer  Sachkonto  
Einnahme oder 
Ertrag € Ausgabe oder 

Aufwendung € 

Die Mittel stehen im Haushalt zur Verfügung ☐ JA ☐ NEIN 
Überplanmäßige und außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen (§100 HGO) 
Deckungsvorschlag Friedberg (Hessen), den 
Haushaltsjahr  
Kostenstelle  
Sachkonto  
Produkt  

 

Investitionsnummer  (Unterschrift FB Finanzen) 
 
 
 
 
Anlage(n): 
1. Bekanntmachnung Wahlergebnis Ortsbeirat 
2. Anlage - Auszug § 26 KWG 
 
 
 
 
 

Kjetil Dahlhaus   Heiko Bullmann 
Bürgermeister   Fachbereichsleitung 

 























KWG: § 26 Beschluss der Vertretungskörperschaft - beck-online https://beck-online.beck.de/Print/CurrentLaw?vpath=bibdata%5Cge...

1 von 1 07.04.2026, 09:51


